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Zitat von Valerianus

Falls eine Schulleitung tatsächlich "ohne Limit" oder auch nur "über die
Belastungsgrenze hinaus" durchziehen möchte, unterstützt der Philologenverband
übrigens gerne den Klageweg, §33 GG schlägt Landesgesetzgebung relativ verlässlich.
Es akzeptieren nur leider viele Kollegen einfach sehr viel Unfug ohne sich zu wehren.

Meine Frage nach "unbegrenzter" Auslegbarkeit von §13 war bezogen auf den konkreten Anlass
meiner Nachfrage zugeben überspitzt.

Mir geht es um einen Fall, in welchem die SL nun augenscheinlich willkürlich Abi-Bereitschaften
verteilt hat: KuK bekommen nach Ostern zwischen 0 und 100% der entfallenden Q2-
Unterrichtsstunden aufgefüllt, ohne dass sich ein Zusammenhang zur Prüfungsbelastung
erkennen ließe.

Ja, man kann ja einfach mal freundlich bei der SL nachfragen, aber bevor ich in das Wespennest
steche und womöglich noch als Anzettler einer Neid-Debatte dastehe, möchte ich eben
bestmöglich informiert sein.

Und ehrlich gesagt finde ich es auch bedauerlich, dass man überhaupt nachfragen muss, weil
die SL nicht proaktiv Transparenz hinsichtlich ihrer Verteilungskriterien herstellt.
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